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 Veröffentlicht am 26.09.2017

Norm

GebAG §25 Abs3

Rechtssatz

Verweist ein bestellter Sachverständiger auf die Notwendigkeit der Einholung eines Gutachtens aus einem

anderen/weiteren Fachgebiet und wird er aus diesem Grunde enthoben, stellt dies keine "verschuldete

Nichtvollendung" gemäß § 25 Abs 3 GebAG dar. Er hat Anspruch auf Vergütung seiner erbrachten Leistungen.

Entscheidungstexte

6 R 13/17d

Entscheidungstext OLG Graz 26.09.2017 6 R 13/17d
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